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W . Capit . Joseph A

l^rt. XXlV.)
§ . m.

(Ihre Pflichten,)
Und niemand , dann Uns und

Dem Reich , Inhalts der in der
ReichS -Hof - RathS -Ordnung ent¬

haltenen , jedoch künftighin auf
basReich nahmentlich mit zu rich¬
tenden Eydes -dlotuI , und son¬
sten keinem Churfürsten , Für¬
sten oder Stand des Reichs , viel-
rveniger ausländischen Potenta¬
ten , mit absonderlichen Pflichten,
Bestellung oder Gnaden - Geld
verwandt seynd.

§. IV.
.( Beschwerde gegen den Reichs - Hof-
. Rath . ) ^

Und weilen auch Beschwerd
zeführet worden , ob sollten ge¬
gen vorgemcldte Reichs - Hof-
Raths -Ordnung Loutrsvemio-

. ne § vorgegangen seyn , so sollen
und wollen Wir , nach angetret-
tener Unserer Regierung bey
Unftrm alsdann neubestellten
Reichs - Hof - Rath solche nach¬
drückliche Vorsehung thun , da¬
mit der Sachen rech licher Ge¬
bühr remefliret , und zumahlen
in Zukunft dergleichen nicht be¬

gangen , weniger gedultet , son¬
dern vielmehr dagegen alle ge¬
naue Vorkehr beobachtet werde.

§ . V.
iUerbesseruttg der Reichs-Hof-Raths-

- Osdmmg .)
Auch sollen und wollen Wir

gleich nach angetrettener Unserer
Re-

N -, Capit. Leopold II. und
Franz II. /

tXtt. XXIV .)
i z.

(Ihre Pflicht «» .)
Und niemanden , dann Uns

und dem Reiche , Inhalts der in
der Reichshofrathsordnung ent¬
haltenen , jedoch künftighin auf
daS Reich namentlich mit zu rich¬
tenden Eides -Notel , und sonst
weder Unfern Hause , noch einem
Kurfürsten , Fürsten oder Stande
des Reichs , vielweniger auslän¬
dischen Potentaten , mit absonder¬
lichen Pflichten , Bestallungen
oder Gnadengelde verwand sind.

K. 4 .
(Beschwerden dagegen .)

Und weil auch Beschwerde ge-
führet worden , ob sollten gegen
vorgemeldte Reichshofrathsord¬
nung Kontraventionen vorgegan¬
gen seyn , so sollen und wollen
Wir , nach angetrettener Unse¬
rer Regierung bei Unftrm als¬
dann neu bestellten Reichshofra-
the solche nachdrückliche Vorse¬
hung thun , damit der Sachen
rechtlicher Gebühr remediret , und
zumal in ZukuUft dergleichen
nicht begangen , weniger gedul¬
tet , sondern vielmehr dagegen
alle genaue Vorkehre beobachtet
werde.

Z. Z.
(Verbesserung der Reichshoftathsord-

nuug.)
Auch sollen und wollen Wir

gleich nach angetrettener Unserer
Re-
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§ . 7 . Auch soll und will der
regierende Römische Kayser kei¬
neswegs dargegen seyn , - aß der
Reichs - Hof - Rath durch den
Chursürsten zu Mayntz , als deS
heiligen Römischen Reichs Ertz-
Canzlern , besagFriedens -Schluss
fts , und akso

'
mit Obftrvirung

dessen , was nach Anleitung und
Disposition erst gedachten Frie¬
dens -Schlusses , bey solcher Vi-
sitstion zu beobachten , die Stän¬
de für gut befinden werden , we¬
nigstens alle drey Jahre einmal
viütirt werde.

§ . 9 . Sodann soll und will
der Römische Kayser verfügen,
daß in seinem Reichs -Hof -Rath
auf den Ritter -Bäncken zwischen
denen vom Ritter -Stand , wel¬
che zu Schild - und Helm -Ritter-
und Stiftmäßig gebohren , und
denen Grafen und Herren , so
in denen Reichs -OolleZüs keine
Session oder Stimm haben , oder
von solchen Neichs -8cÜion haben¬
den Häußern entsprossen und ge¬
bohren seynd , in der Raths -8es-
siou , dem alten Herkommen ge¬
mäß , kein Unterschied gehakten,
sondern ein jeder , nach Ordnung
der angetrettenen Raths -Dien¬
sten, ohne einigen , von Stands
wegen , suchenden Vorzug ver¬
bleiben ;

j . io.



W . Capi
't. Joseph M.

(Lrt. XXIV .)
Regierung per vecretum von
Dem Reich ein Gutachten (wann
solches mittlerweile nicht erfolget
und zu Stand gekommen wäre)

. wegen zu verbesserender Reichs-
Hof -Raths -Orönung , erfordern,
und so weiters sothane Verbesse¬
rung möglichster Dingen beför¬
dern , sofort dieselbe zu ihrem
Stand bringen lassen.

r . vi.
( Reichs - Gutachten über den

der Reichs - Hof- Raths- Vi6tstiün .)
Wir sollen und wollen weni¬

ger nicht sogleich nach angetret-
tener Unserer Kayserlichen Re¬
gierung , vermittels eines Eom-
rniÜions -Oecrets , von Churfür¬
sten , Fürsten und Ständen ein
Rcichsgutachten ( wann solches
vor Unserm Kayserlichen Regie¬
rungs -Antritt nicht allschon be-
schehen wäre, ) über das , was
in lnlirumento kscis zur näch¬
sten Reichs -Oelibergtion ausge-
sezet worden , und den ^ loclum
vilitsnäi betrift , erforderen , und
dem darauf erfolgenden Reichs-
Schluß feine behörige Kraft und
Nachdruck geben.

r . VH.
( Interim5 -VNitstione §.)

Inzwischen aber , und bis da¬
hin geschehen lassen , daß von
dem Churfürsten zu Maynh als
des heiligen Reichs Erzkanzlern,

lang-

N . Capi
't. Leopoldil. und
Franz il.

(,-Vrk. XXIV .)
Regierung per vecretum von
dem Reich ein Gutachten wegen
zu verbessernder Reichshofraths¬
ordnung erfordern , und so wei¬
ters sothane Verbesserung mög¬
lichster Dinge befördern , sofort
Dieselbs zu ihrem Stande brin¬

gen lassen.

Z. s.

KReichs -Hofraths - Visttation .)

Wir sollen und wollen weni¬
ger nicht , sogleich nach ange-
trettener Unserer Kaiserlicher Re¬
gierung , vermittelst eines Kom-
missionsdekrcts von Kurfürsten,
Fürsten und Ständen ein Reichs-
gutachtcn über das , was m In-
liiuineuto ? sci'§ zur nächsten
Reichsdeliberation ausgeseztwor-
den , und den moäuin vilitanch
betrift , erfordern und dem dar¬
auf erfolgenden Reichsschlusse
seine gehörige Kraft und Nach¬
druck geben.

- r. 7.
(Jnterimsvlsttation)

Inzwischen aber , und bis da¬
hin geschehen lassen , daß von
dem Kurfürsten zu Mainz als
des heiligen Reichs Erzkanzlcr,

A a z läng-
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§. io . Sonsten aber soll we¬

gen der Reichs -Hof -Raths - Stel-
le krscceöenr und ik.ess>e6k , deme
nachgelebet werden , was dieß-
falls in der ReichS -Hof -Raths-
Ordnung versehen , und Dero-
selben Stand gemäß ist z

§ . n . Der
'

Kayftr soll und
will auch bey ernanntem seinem
Reichs -Hof -Rath keinen zum
krseli ^ enten , oder Vice -krseli-
clemen bestellen , es seye denn
derselbe ein Teutscher Reichs-
Fürst , Graf oder Herr , in dem¬
selben ohnmittelbar oder mittel¬
bar gesessen und begütert,

§ . i 2 . und diesem seinem
Reichs - Hof - Raths -Präsidenten
soll und will Er , in der Ihme
züstehcnden Reichs -Hof -Raths-
Oi'reAion m juclici

'3iibu5 von nie¬
mand , wer der auch seye , ein-
greiffen lassen , noch gestatten,
daß ein anderer sich solcher Oj-
reäUon anmasse»



W . Lapit. Joseph II.

( ^ t . XXIV .)

längstens ein Jahr nach angetrettener Unserer Kay¬

serlichen Regierung , vorerst diese Visitation vor¬

genommen , damit alle drey Jahre so lang , bis in

( ^onutiis ein anders beliebet, continuiret , die bey
der Visitation ergangene ^ Äa jedesmahl der

Reichs -Versammlung vorgelegct , auch , wofern
darunter der geringste Mangel erscheinet , so fort
in Commis gemessene Vorsehung gemachet werde;

§ . VIII.
(Interims - Re'

rchs -Hof- Naths - und VllitLtionL -Ordttung.)
Wie dann auch von dem Reichs -Hof -Rath so¬

wohl , als denen verordnten Vilitstoridus , bis

von Uns und dem gesammten Reich eine denen

heutigen Umstanden gemäß eingerichtete vollstän¬

dige Reichs -Hof -Raths -Ordnung verfasset werden

kann , in modo proceäenäl die alte Reichs -Hof-

Raths -Ordnung , nebst demjenigen , was der von

Wcyland Kayser Carl dem Viten im Reich ^ nno

1714 dieserwegen ausgelassenen Verordnung aus

denen ^ onitis Ltstumn inLeriret worden pro ke-

ßula angenommen , und aufs genaueste beobach¬
tet , auch daß solches geschehe , mit allem Ernste
und Nachdruck von Uns besorget werden solle.

§ . IX.
( Mang zwischen den ReichS -Hof- Rathen .)

Sodann sollen und wollen Wir verfügen , daß
in dem Kayserlichen Reichs -Hof -Rath aufder Rit-

ter -Banck zwischen denen vom Ritterstand , wel¬

che zu Schild und Helm , Ritter und Stiftmäßig

gebohren , und denen Grafen und Herren , so in

denen Reichs -Colle ^ üs keine 8elIiori oder Stimm

haben , oder von solchen Reichs -8eNon habenden

Häusern entsprossen , und gebohren seynd , in der

Naths -8eüion , dem alten Herkommen gemäß,
kein

'
Unterscheid gehalten , sondern ein jeder , nach

Ordnung der angetccttenen Raths -Diensten , ohne
einigen von Standes wegen suchenden Vorzug
verbleibe,

S - X.

N . .Capit . Leopold n . und Franz rr.

XXlV .)

längstens ein Jahr nach angetrettener Unserer Kai¬
serlichen Regierung , vorerst diese Visitation vorge¬
nommen , damit alle drei Jahre so lang bis inComi-
tüs ein anders beliebet , kontinuiret , die bei der Visi¬
tation ergangenen Akten jedesmal der Reichsver¬
sammlung vorgeleget , auch , wofern darunter dev
geringste Mangel erscheint , so fort in Comitiir
gemessene Vorsehung gemacht werde.

§ . 8 .
(Beobachtung der alten ReichshoftathSordnunz.)

Wie dann auch von Unscrm Reichshofrathe so¬
wohl als den verordneten Visitatoren , bis von
Uns und dem gesammten Reich eine den heutigen
Umständen gemäß eingerichtete vollständige Reichs¬
hofrathsordnung verfasset werden kann , in mocio

proceäenäi , die alte Reichshosrathsordnung nebst
demjenigen , was der von Weiland Kaiser Karl Vt.
im Reiche im Jahr 1714 dieserwegen ausgelasse¬
nen Verordnung aus den mouüis (iatuum inseri-
ret worden , pro reZuls angenommen , und aufs
genaueste beobachtet , auch daß solches geschehe,
mit allem Ernst und Nachdrucke von Uns besor¬
get werden soll.

S - y.
(Rang der Reichshofrathe unter sich .)

Sodann sollen und wollen Wir verfügen , daß
in Unserm Reichshofrath auf der Ritterbank zwi¬
schen denen vom Ritterstande , welche zu Schild
und Helm , ritter - und siiftmaßig gebohren , und
den Grasen und Herren , so in den Reichskollegien
keine Session oder Stimme haben , oder von sol¬
chen Reichssession habenden Hausern entsprossen
und gebohren sind , in der Rathssession bemalten
Herkommen gemäß kein Unterschied gehalten , son¬
dern ein jeder nach Ordnung der angetrettcnen
Rathsdienste ohne einigen von Standes wegen su¬
chenden Vorzug verbleibe.

r . r ».



W . Capit . Joseph H,

XXIV .)
§ . x.

( 2hr Rang gegen andere .)

Sonsien aber soll wegen der Reichs -Hof -Raths-
Stelle , krsece ^ enr und Kelpeök dem nachgele-
bet werden , was diesfalls in der Reichs - Hof-
Raths -Ordriung versehen , und Deroselben Stand
gemäß ist.

z. XI.
/ Reichs - Hof- Raths- krLelläsnt und Vice-? rasl !öent .)
Wir sollen und wollen auch bei ernanntem

Reichs -Hof -Rath keinem zum Presidenten und
Viceprelicienten bestellen , es seye dann derselbe
ein Teutscher Reichs -Fürst , Graf oder Herr in
demselben unmittelbar oder mittelbar angesessen
und begütert,

§ . XII.

( Desselben Direktor , in / näicialibus .)
Und diesem Reichs -Hof -Raths -kresidenten sol¬

len und wollen Wir in der ihm zustehenden Reichs-
Hos -RathsDirecüionin ^ uch' eislibus , von niemand,
wer der auch seye, eingreiffen lassen, noch gestat¬
ten , daß ein anderer sich solcher Direötion anmasse.

§ . 'XIII.
( Alles in ? ieno zn verhandle « .)

Uebrigens sollen alle und jede vor den Kayfer-
lichen Reichs -Hvf -Rath gehörige Sachen allezeit
in pleno abgehandelt , und weder zuvor noch her¬
nach vor einige Deputationen , Hof -OonnniNo-
nen , und was dergleichen ausserordentliche Wege
sonst für Nahmen haben mögen , immermehr ge¬
zogen , noch derer gerader Rechtslauf unterbro¬
chen , oder gehemmet werden.

N . Capit . Leopold il. und Franz H.

( Lik . XXIV .)

§ . 10.
( Gegen andere , Entsezung derselben . )

Sonst aber soll wegen der Reichshofraths-
Stelle , Prazedenz und Respekt dem nachgekebet
werden , was diesfalls in der ReichshofrathSord-
nung versehen , und Deroselben Stand gemäß
ist ; auch soll kein Reichshofrath seiner Stelle an¬
ders , als nach vorhergegangener rechtlichen Ko¬
gnition und darauf erfolgtem Spruch Rechtens
entsezt werden.

§ . n.
( Präsident , Vlcepräsident .)

Wir sollen und wollen auch bei ernannten
Reichshofrathe keinem zum Präsidenten und Vi¬
zepräsidenten bestellen , cs sey dann derselbe ein
deutscher Reichs -Fürst , Graf oder Herr in dem¬
selben unmittelbar oder mittelbar angesessen und
begütert.

k . 12.
( Deren Amt .)

Und dicscmRcichshofrathsprasidenten sollen und
wollen Wir in der ihm zustehenden Rcichshofraths-
Direktion in ^ ucilLialibur , von Niemanden , wer
der auch sey , eingreiffen lassen , noch gestatten,
daß ein anderer sich solcher Direktion anmasse.

5 . iz.
( Plenum , Deputationen , Hofkommissioneu . )

Uebrigens sollen alle und jede vor Unfern Neichs-
hofrath gehörige Sachen allzeit in pleno abgehan¬
delt , und weder zuvor noch hernach vor einige
Deputationen , Hofkommissionen , und was der¬
gleichen ausserordentliche Wege sonst für Namen
haben mögen , nimmermehr gezogen , noch derer
gerader Rechtskauf unterbrochen oder gehemmet
werden.

^ rtj- ^ rti-
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